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n Rufnummern der Stadt Rabenau
Bürgermeister: 
Herr Paul                                         

Sekretärin:                                     03 51 64 98 20, Fax 03 51 649 82 11
Frau Geißler                                     sekretariat@stadt-rabenau.de

Hauptamt                                       hauptamt@stadt-rabenau.de
Leiter: Herr Illgen                             03 51 649 82 14
Frau Bormann                                 03 51 649 82 13
Frau Runke                                      03 51 649 82 25

Einwohnermeldeamt                     meldeamt@stadt-rabenau.de
Frau Fritz                                         03 51 649 82 23

Standesamt                                    standesamt@stadt-rabenau.de
Herr Illgen                                       03 51 649 82 14

Ordnung und Sicherheit                ordnungsamt@stadt-rabenau.de
Herr Czirjak                                     03 51 649 82 21
Frau Scharffenberg                          03 51 649 82 33 

Kämmerei                                       kaemmerei@stadt-rabenau.de
Leiter: Herr Sellung                          03 51 649 82 16

Kasse                                             kasse@stadt-rabenau.de
Leiterin: Frau Hoffmann                   03 51 649 82 29
Frau Hofmann                                  03 51 649 82 15
Frau Kmoch                                     03 51 649 82 35
Frau Ressel                                     03 51 649 82 37

Bauamt                                           bauamt@stadt-rabenau.de
Leiter: Herr Seidel                            03 51 649 82 20
Frau Hendel                                     03 51 649 82 17
Frau Bosch                                      03 51 649 82 19
Frau Raubold-Ittner                         03 51 649 82 27

Abwasserzweckverband               info@azv-rabenau.de
Geschäftsführerin: Frau Groß           03 51 646 36 11
Frau Hemmerling / Frau Georgi        03 51 646 36 0
Herr Röpke/Herr Brindl                     03 51 646 36 12, Fax: 03 51 646 36 13

Tourismus-Information                 tourismus@stadt-rabenau.de
Frau Kadner                                     03 51 649 82 26

Bücherei 
Rabenau, Frau Lobe                        03 51 64 98 20
Oelsa, Frau Werner                          03 51 64 98 20 

Schiedsstelle Rabenau
Frau Simon / Frau Zeiske                 03 51 641 40 43

Gleichstellungsbeauftragte           hofmann@stadt-rabenau.de
Frau Hofmann                                  03 51 649 82 15

Schule/Kindereinrichtung
Grundschule Oelsa                          03 51 649 16 77
                                                       schule-oelsa@t-online.de
Hort Oelsa                                       03 51 460 18 28
                                                       hort-oelsa@online.de
DPFA-Regenbogenschulen               03 51 646 30 300
Rabenau gGmbH                             rabenau@dpfa.de
Kindergarten Rabenau                     03 51 641 20 47 
                                                       kitarabenau@online.de
Kindergarten Oelsa                          03 51 641 30 06
                                                       kiga-oelsa@online.de

Tagesmütter
in Rabenau    Frau Schurk              03 51 646 97 71

Rufnummer der Pfarrämter
Pfarramt Rabenau:                           03 51 649 13 03
Pfarramt Oelsa:                               03 51 641 30 76

Deutsches Stuhlbaumuseum        kontakt@deutsches-stuhlbaumuseum.de
                                                       03 51 641 36 11

Öffnungszeiten:
Stadtverwaltung Rabenau             Di    09:00–12:00 Uhr         13:00–18:00 Uhr
                                                    Do  09:00–12:00 Uhr         13:00–16:00 Uhr
                                                    Fr    09:00–12:00 Uhr

Sprechzeiten des Bürgermeisters
Herrn Paul:                                   Di    09:00–12:00 Uhr         13:00–18:00 Uhr

Empfehlenswert ist die Vereinbarung eines Termins.

Abwasserzweckverband Öffnungszeiten wie Stadtverwaltung

Tourismus-Information Rabenau   Di    09:00–12:00 Uhr         12:30–15:00 Uhr 
                                                    Do  09:00–12:00 Uhr         12:30–15:00 Uhr
                                                    Fr    09:00–12:00 Uhr

Bibliothek Rabenau                       Di    14:00–17:00 Uhr                                   

Bibliothek Oelsa                            Do  15:00–17:00 Uhr

Schiedsstelle Rabenau                  jeden 2. Montag im Monat 18:00–19:00 Uhr
                                                    Rathaus Rabenau (Tourismus-Information)

November
07.11.25  Müglitz-Apotheke Glashütte / 

                avesana Apotheke Kesselsdorf

08.11.25  Stern-Apotheke Freital

09.11.25  Apotheke am Wilisch Kreischa / 

                Löwen-Apotheke Wilsdruff

10.11.25  Sidonien-Apotheke Tharandt

11.11.25  Stern-Apotheke Schmiedeberg / 

                avesana Apotheke Pesterwitz

12.11.25  Raben-Apotheke Rabenau

13.11.25  Flora-Apotheke Klingenberg

14.11.25  Grund-Apotheke Freital

15.11.25  Berg-Apotheke Possendorf

16.11.25  Bären-Apotheke Freital

17.11.25  Winckelmann-Apotheke Bannewitz

18.11.25  Stadt-Apotheke Freital

19.11.25  Löwen-Apotheke Dippoldiswalde

20.11.25  Windberg-Apotheke Freital

21.11.25  Dippold-Apotheke Dippoldiswalde / 

                Wilandes-Apotheke Wilsdruff

22.11.25  Central-Apotheke Freital

23.11.25  Heide-Apotheke 

                am KH Dippoldiswalde

24.11.25  Glückauf-Apotheke Freital

25.11.25  Müglitz-Apotheke Glashütte / 

                avesana Apotheke Kesselsdorf

26.11.25  Stern-Apotheke Freital

27.11.25  Apotheke am Wilisch Kreischa / 

                Löwen-Apotheke Wilsdruff

28.11.25  Sidonien-Apotheke Tharandt

29.11.25  Stern-Apotheke Schmiedeberg / 

                avesana Apotheke Pesterwitz

30.11.25  Raben-Apotheke Rabenau

Dezember
01.12.25  Flora-Apotheke Klingenberg

02.12.25  Grund-Apotheke Freital

03.12.25  Berg-Apotheke Possendorf

04.12.25  Bären-Apotheke Freital

05.12.25  Winckelmann-Apotheke Bannewitz

06.12.25  Stadt-Apotheke Freital

07.12.25  Löwen-Apotheke Dippoldiswalde

n  Apothekenbereitschaftsdienst

    Dienstbeginn: 8 Uhr · Dienstende: 8 Uhr des folgenden Tages

Das nächste Rabenauer Ortsblatt 
erscheint am 5. Dezember 2025, 

Redaktionsschluss dafür ist der 21. November 2025.

Winckelmann-Apotheke Bannewitz, Wietzendorfer Straße 6, 01728 Bannewitz, Tel. 0351 / 401 59 87
Löwen-Apotheke Dippoldiswalde, Kirchplatz 2, 01744 Dippoldiswalde, Tel. 03504 / 61 24 05
Dippold-Apotheke Dippoldiswalde, Kirchplatz 1, 01744 Dippoldiswalde, Tel. 03504 / 61 15 810
Wilandes-Apotheke Wilsdruff, Nossener Straße 18a, 01723 Wilsdruff, Tel. 035204 / 27 49 90
Heide-Apotheke am Krankenhaus, Rabenauer Straße 9, 01744 Dippoldiswalde, Tel. 03504 / 62 09 69
Grund-Apotheke Freital, An der Spinnerei 8, 01705 Freital, Tel. 0351 / 644 14 90
Bären-Apotheke Freital, Dresdner Straße 287, 01705 Freital, Tel. 0351 / 649 47 53
Stadt-Apotheke Freital, Dresdner Straße 229, 01705 Freital, Tel. 0351 / 64 19 70
Windberg-Apotheke Freital, Dresdner Straße 209, 01705 Freital, Tel. 0351 / 649 32 61
Central-Apotheke Freital, Dresdner Straße 111, 01705 Freital, Tel. 0351 / 649 15 08
Glückauf-Apotheke Freital, Dresdner Straße 58, 01705 Freital, Tel. 0351 / 649 12 29
Stern-Apotheke Freital, Glück-Auf-Straße 3, 01705 Freital, Tel.: 0351 / 650 29 06
Müglitz-Apotheke, Altenberger Straße 19, 01768 Glashütte, Tel. 035053 / 327 17
avesana Apotheke Kesselsdorf, Steinbacher Weg 11, 01723 Kesselsdorf, Tel. 035204 / 39 42 22
Apotheke am Wilisch, Lungkwitzer Straße 10, 01731 Kreischa, Tel. 035206 / 21 393
Löwen-Apotheke Wilsdruff, Markt 15, 01723 Wilsdruff, Tel. 035204 / 4 80 49
Stern-Apotheke Schmiedeberg, Altenberger Straße 18, 01744 Dippoldisw. OT Schmiedeberg,Tel. 035052/ 20 658
St. Michaelis Apotheke Mohorn, Freiberger Straße 79, 01723 Mohorn, Tel.: 035209 / 29265
avesana Apotheke im Gutshof, Gutshof 2, 01705 Freital, Tel. 0351 / 658 58 99
Sidonien-Apotheke Tharandt, Roßmäßlerstraße 32, 01737 Tharandt, Tel. 035203 / 3 74 36
Raben-Apotheke Rabenau, Nordstraße 1, 01734 Rabenau, Tel. 0351 / 649 51 05
Flora-Apotheke Bahnhofstraße, 3a, 01774 Klingenberg, Tel. 035202 / 502 50
Berg-Apotheke Possendorf, Hauptstraße 18, 01728 Bannewitz OT Possendorf 035206 / 213 06
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Öffentliche Bekanntmachungen

n  Bekanntgabe der Termine der öffentlichen
Sitzungen des Stadtrates, der Ausschüsse
und der Ortschaftsräte

n Technischer Ausschuss:
Dienstag, 2. Dezember 2025, 18:30 Uhr

n Verwaltungsausschuss:
Donnerstag, 4. Dezember 2025, 17:00 Uhr

n Stadtrat: 
Montag, 15. Dezember 2025, 18:00 Uhr 

n Ortschaftsrat Rabenau: 
Dienstag, 16. Dezember 2025, 19:00 Uhr

n Ortschaftsrat Oelsa: 
Donnerstag, 18. Dezember 2025, 19:30 Uhr

Den Tagungsort und die Tagesordnung entnehmen Sie bitte den 
Aushängen an den amtlichen Bekanntmachungstafeln.

Stadtverwaltung Rabenau

n  Wunsch nach Stärkung des sozialen Netzes
und Erhalt der Selbstständigkeit im eigenen
Zuhause?

Ab dem 01.11.2025 startet das Projekt „Sozialer Kümmerer“ mit
zentralem Fokus auf Unterstützung älterer Menschen in der Häus-
lichkeit. Ziel des Projektes ist es: Ressourcen zu aktivieren, Vorpfle-
gemaßnahmen zu fördern, ältere Menschen zu vernetzen und Hilfen
dort bereitzustellen, wo sie gebraucht werden – bevor professionel-
le Pflege nötig wird. 
Das Projekt erfolgt in Kooperation zwischen der Diakonie Dippol-
diswalde und der Stadt Rabenau und wird durch den Landkreis
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sowie durch das Leader-Pro-
gramm „Silbernes Erzgebirge“ gefördert. 
Wenn Sie Interesse haben oder mehr erfahren möchten, steht Ihnen
Frau Victoria Fischer – Soziale Kümmerin der Diakonie Dippoldis-
walde ab November zur Verfügung. 

Frau Victoria Fischer 
Tel.: 0152/59952873
E-Mail: kuemmerin@diakonie-dippoldiswalde.de

Diakonie Dippoldiswalde – Weil jeder Mensch zählt – 
weil jeder Mensch wichtig ist!

n  Ärzte der Stadt Rabenau 
n    Dipl.-Med. Sabine Anders, Fachärztin für Allgemeinmedizin
       Rabenau | Oststraße 9 | Telefon: 0351 6412860
       Sprechzeiten:       Mo, Mi, Fr:    07:00 bis 11:00 Uhr
                                  Di, Do:          07:00 bis 09:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr
                                                      und nach Vereinbarung

n    Gemeinschaftspraxis
       Rabenau | Markt 4 | Telefon: 0351 4760001
       Dr. med. Vinzenz Grahl, FA für Innere Medizin
       Sprechzeiten:       Mo:               07:30 bis 13:00 Uhr 
                                  Di:                07:30 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr  
                                  Mi:                Privat und nach Vereinbarung
                                  Do:               07:30 bis 13:00 Uhr 
                                  Fr:                07:30 bis 12:00 Uhr
       Dr. med. Carolin Grahl, FA für Innere Medizin
       Sprechzeiten:       Mo, Di, Mi:    07:30 bis 13:00 Uhr 
                                  Do:               07:30 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr  
                                  Fr:                nach Vereinbarung

n    Dr. med. Torsten Heider, FA für Innere und Allgemeinmedizin
       Oelsa | Hauptstraße 38 | Telefon: 0351 6491060
       Sprechzeiten:       Mo:               08:00 bis 12:00 Uhr 
                                  Di:                08:00 bis 12:00 Uhr und 15:30 bis 18:00 Uhr
                                  Mi:                08:00 bis 10:00 Uhr 
                                  Do:               08:00 bis 12:00 Uhr und 15:30 bis 18:00 Uhr
                                  Fr:                08:00 bis 12:00 Uhr 
                                  
n  Zahnärzte der Stadt Rabenau
n    Heiko Althus 
       Rabenau | Freitaler Straße 7 | Telefon: 0351 6491500 
       Sprechzeiten:       Mo:               08:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr
                                  Di:                08:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr
                                  Mi, Do:          08:00 bis 12:00 Uhr
                                  Fr:                nach Vereinbarung

n    Zahnärztin Maja Eisold
       Oelsa | Hauptstraße 73 | Telefon: 0351 6470047
       Sprechzeiten:       Mo:               08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr
                                  Di:                08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 19:00 Uhr
                                  Mi:                08:00 bis 12:00 Uhr  
                                  Do:               08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr
                                  Fr:                08:00 bis 12:00 Uhr 

WICHTIGE RUFNUMMERN:
Feuerwehr/Rettungsdienst                                  112
• Integrierte Regionalleitstelle Dresden

– Anmeldung Krankentransport:                   0351 19222
– Allgemeine Rufnummer:                             0351 501210

• Krankenhaus Freital:                                        0351 64660
• Ärztlicher Bereitschaftsdienst:                         116 117
• Bereitschaftspraxis Freital

Helios Weißeritztal-Kliniken, Klinikum Freital, Bürgerstr. 7, 01705 Freital
Öffnungszeiten:       Mittwoch, Freitag:             15:00 - 19:00 Uhr
                               Samstag, Sonntag,
                               Feiertage, Brückentage:    09:00 - 13:00 Uhr
                                                                       15:00 - 19:00 Uhr
Die Bereitschaftspraxis kann während der Öffnungszeiten ohne Voran-
meldung aufgesucht werden.

• Gift-Informationszentrum:                                0361 730730
Polizei                                                                   110
• Polizeirevier Freital:                                         0351 647260
• Wasserversorgung Weißeritzgruppe GmbH:      035202 510421
• Stromstörung:    Stadt Freital:                           0351 6477666

                         ENSO:                                    0351 50178881
• Gasstörung:       Stadt Freital:                           0351 6477888

                         ENSO:                                    0351 50178880
• ENSO-Service (Strom und Gas):                       0800 0320010

Auflösung zum Titelfoto des Oktober-Ortsblattes: 

Koppel am Götzenbusch, Oelsa

n  Fundsache

Die folgende Fundsache wurde in der Stadtverwaltung Rabenau 
abgegeben:

• Zahnspange in gelber Dose
Fundort/-zeit: Höhenstraße, 01734 Rabenau, 2. Oktoberferien-
woche 2025

Anzusehen und abzuholen ist die Fundsache im Rathaus Rabenau,
Markt 3, Sekretariat.
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n  Satzung der Stadt Rabenau 
über die Erhebung von Verwaltungskosten
in weisungsfreien Angelegenheiten 
(Kostensatzung)

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
(SächsGemO) in gültiger Fassung und § 8a Sächsisches Kommunal-
abgabengesetz (SächsKAG) in gültiger Fassung hat der Stadtrat der
Stadt Rabenau in seiner Sitzung am 29.09.2025 folgende Satzung be-
schlossen:

§ 1
Kostenpflicht

(1) Die Gemeinde erhebt für ihre Tätigkeiten in weisungsfreien An-
gelegenheiten (Pflichtaufgaben ohne Weisung und freiwillige
Aufgaben), die in Ausübung der hoheitlichen Gewalt vorgenom-
men werden (Amtshandlungen), Verwaltungsgebühren und Aus-
lagen (Kosten).

(2) Es kann von der Erhebung von Kosten abgesehen werden, wenn
Ausnahmen in einer anderen Satzung der Stadt Rabenau oder in
dem als Anlage zu dieser Satzung beigefügten kommunalen Kos-
tenverzeichnis (KommKVZ) geregelt sind.

(3) Unterliegt eine Amtshandlung der Umsatzsteuer, wird diese zu-
sätzlich auf den Kostenschuldner umgelegt.

§ 2
Kostenschuldner

(1) Zur Zahlung der Kosten ist verpflichtet,

1. wer die Amtshandlung veranlasst, im Übrigen derjenige, in
dessen Interesse die Amtshandlung vorgenommen wird,

2. wer die Kosten einer Behörde gegenüber schriftlich über-
nommen hat,

3. wer für die Kostenschuld einer anderen Person kraft Geset-
zes haftet oder

4. im Rechtsbehelfsverfahren und in streitentscheidenden Ver-
waltungsverfahren derjenige, dem die Kosten auferlegt wer-
den.

(2) Mehrere Kostenschuldner haften als Gesamtschuldner.

(3) Auslagen im Sinne des § 6 Abs. 1, die durch unbegründete Ein-
wendungen eines Beteiligten oder durch Verschulden eines Be-
teiligten oder eines Dritten entstanden sind, können diesem auf-
erlegt werden.

§ 3
Höhe der Kosten

(1) Die Höhe der Verwaltungsgebühren richtet sich unter Berück-
sichtigung
- des Verwaltungsaufwandes aller an der Leistung beteiligten

Stellen (Kostendeckungsgrad) und
- der Bedeutung der Angelegenheit für die Personen, denen

die Leistung zuzurechnen ist, 
nach dem zu dieser Satzung beigefügten kommunalen Kosten-
verzeichnis (Anlage 1). 

(2) Für Amtshandlungen, die weder entsprechend § 8a SächsKAG i.
V. m. §§ 11 bzw. 12 dem SächsVwKG gebührenfrei, noch nach
dem Sächsischen Kostenverzeichnis (SächsKVZ) in der jeweils
geltenden Fassung bzw. dem angefügten kommunalen Kosten-
verzeichnis (KommKVZ) durch Ausweisung einer Verwaltungs-
gebühr bestimmt sind, bemisst sich die zu erhebende Gebühr
nach einer vergleichbaren im kommunalen Kostenverzeichnis
bewerteten Amtshandlung. Fehlt eine vergleichbare Amtshand-
lung, wird eine Gebühr in Höhe von 10,00 EUR bis 5.000,00
EUR festgesetzt.

(3) Die Kostenfestsetzung innerhalb einer Rahmengebühr liegt im
Ermessen der Stadt Rabenau. Die Ermittlung des Verwaltungsauf-
wandes bestimmt sich aus den Pauschalsätzen für Personalkos-
ten gemäß Anlage 1 dieser Satzung.

(4) Ist eine Gebühr nach dem Wert des Gegenstandes der Amtshand-
lung zu berechnen, so ist dieser zur Zeit der Beendigung der
Amtshandlung maßgebend. Für Wertgebühren, für die im Kos-
tenverzeichnis keine Gebühr vorgesehen ist, beträgt diese 3 %
vom Wert des Gegenstandes. Die Mindestgebühr beträgt 5,00
EUR.

(5) Der Kostenschuldner ist verpflichtet, die zur Festsetzung der
Kosten erforderlichen Angaben wahrheitsgemäß und vollstän-
dig zu machen, sowie die notwendigen Unterlagen beizubrin-
gen.

§ 4
Entstehung der Kosten

Die Kosten entstehen mit der Beendigung der kostenpflichtigen
Amtshandlung.
In den Fällen, in denen mehrere Amtshandlungen innerhalb eines
Verfahrens getätigt werden, mit der Beendigung der letzten kosten-
pflichtigen Amtshandlung oder bei Zurücknahme oder Erledigung
des Antrages oder Rechtsbehelfs.

§ 5
Zeitpunkt der Fälligkeit

Kosten werden mit der Bekanntgabe der Kostenentscheidung an
den Kostenschuldner fällig, wenn nicht die Stadt einen späteren
Zeitpunkt bestimmt.

§ 6
Auslagen

(1) Aufwendungen, die nicht regelmäßig im Zusammenhang mit der
Amtshaltung anfallen und deshalb nicht nach § 3 Abs. 1 zu dem
in die Gebühr einzubeziehenden Verwaltungsaufwand gehören,
werden in der tatsächlich entstandenen Höhe als Auslagen erho-
ben. Als Auslagen können insbesondere erhoben werden:

1. Vergütungen und Entschädigungen, die Zeugen, Sachverstän-
digen, Dolmetschern, Übersetzern und sonstigen Personen
zustehen,

2. Aufwendungen für Post-  und Telekommunikationsdienstleis-
tungen, ausgenommen die Entgelte für einfache  Briefsen-
dungen.  

3. die Aufwendungen für Bekanntmachungen,
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4. Reisekosten im Sinne der Reisekostenvorschriften und sons-
tige Aufwendungen bei Ausführung von Dienstgeschäften 
außerhalb der Dienststelle,

5. Aufwendungen anderen Behörden oder Personen 

(2) Auslagen im Sinne des Absatzes 1 werden auch dann erhoben,
wenn die kostenerhebende Behörde aus Gründen der Gegensei-
tigkeit, der Verwaltungsvereinfachung oder aus ähnlichen Grün-
den an die anderen Behörden, Einrichtungen oder Personen
Zahlungen nicht zu leisten hat.

§ 7
Anwendung des Sächsischen Verwaltungskostengesetzes

Die in § 8a Absatz 2 Satz 1 SächsKAG genannten Bestimmungen des
SächsVwKG finden bei der Erhebung von Kosten nach dieser Sat-
zung entsprechend Anwendung.

§ 8
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verwaltungskostensatzung vom
17.11.2003 außer Kraft.

Rabenau, 30.09.2025 

gez. Keilig

2. stellv. Bürgermeister

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO): 

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen
sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig
zustande gekommen. 

Dies gilt nicht, wenn
(1) die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
(2) Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmi-

gung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden
sind,

(3) der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO
wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,

(4) vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist 
(a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat

oder
(b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegen-

über der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes,
der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend ge-
macht worden ist.

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht wor-
den, so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs.4 Satz1 SächsGemO ge-
nannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Rabenau, 30.09.2025

gez. Keilig 

2. stellv. Bürgermeister - Siegel -

Anlage 1

Kostenverzeichnis

Anlage zu § 3 der Kostensatzung der Stadt Rabenau

Lfd.  Tarif-  Amtshandlung                                      Gebühren
Nr.    stelle                                                                  in Euro

1                  Allgemeine Amtshandlungen               

         1          Auskünfte, insbesondere aus Akten 
                     und Büchern oder Einsichtnahme in 
                     solche 
                     je angefangene viertel Stunde                    15,00

         2          Genehmigungen bzw. Versagungen 
                     aufgrund gesetzlicher Vorschriften, 
                     gemeindlicher o. ä. Bestimmungen
                     je angefangene halbe Stunde                     30,00

         3          Fristverlängerungen
                     Verlängerung einer Frist, deren Ablauf 
                     einen neuen Antrag auf Erteilung einer 
                     gebührenpflichtigen Genehmigung 
                     erforderlich machen würde 
                     je angefangene viertel Stunde                    15,00

         4          Nachträgliche Auflagen, Rücknahme 
                     oder Widerruf einer Genehmigung 
                     nach Nr. 2
                     je angefangene viertel Stunde                    15,00

         5          Erteilung einer Zweitschrift
                     je angefangene viertel Stunde                    15,00

         6          Beglaubigungen

         6.1       Beglaubigung von Unterschriften, 
                     Abschriften, Fotokopien, 
                     Schulzeugnissen, Handzeichen, Siegeln 
                     und dergleichen                                         9,50 
                     je Beglaubigung 

         6.2       Gleichzeitige Beglaubigung mehrerer 
                     gleicher Unterschriften, Abschriften, 
                     Fotokopien, Schulzeugnissen, 
                     Handzeichen, Siegeln und dergleichen
                     je Beglaubigung 50 % der vollen Gebühr  4,75
                                                                                       für die zweite
                     Wird die Fotokopie usw. von der Stadt      und jede 
                     hergestellt, so kommen Kopiergebühren  weitere
                     (nach Nr. 8.2 und 8.3) hinzu.                     Beglaubigung

         7          Bescheinigungen

         7.1       Erteilung einer Bescheinigung
                     je angefangene halbe Stunde                     30,00

         7.2       Erteilung einer Spendenbescheinigung     kostenfrei

         8          Schreibauslagen/Vervielfältigungen 

         8.1       Aufnahme einer Niederschrift
                     je angefangene halbe Stunde                     30,00

         8.2       Kopiergebühren
                     je A4-Seite                                                   0,90
                     Farbaufschlag je Seite (A4)                         0,10
                     (Angefangene Seiten werden voll 
                     berechnet.)

         8.3       je A3-Seite1,80 
                     Farbaufschlag je Seite (A3)                         0,20
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5                  Amtshandlungen im Vollstreckungsverfahren 
                    bei öffentlich-rechtlichen Forderungen 
                    in Selbstverwaltungsangelegenheiten

         1          Mahnung gem. § 13 SächsVwVG
                     bis       250,00 Euro                                     8,00
                     über    250,00 Euro                                     15,00
                     über    500,00 Euro                                     20,00
                     über    750,00 Euro                                     25,00
                     über 1.000,00 Euro                                    30,00

         2          Vollstreckungsankündigung                      30,00

         3          Pfändung gem. §§ 14, 15 SächsVwVG 
                     wenn die Vornahme der Amtshandlung
                     - bis zu drei Stunden in Anspruch nimmt   30,00
                     - mehr als drei Stunden in Anspruch          50,00    
                     nimmt                                                         

         4          Verwertung von Sicherheiten gem. § 16 
                     SächsVwVG i. V. mit § 327 AO                     95,00

         5          Androhung von Zwangsmitteln 
                     gem. § 20 SächsVwVG, soweit sie nicht 
                     mit dem Verwaltungsakt verbunden sind, 
                     durch den die Handlung, Duldung oder 
                     Unterlassung aufgegeben wird                  125,00 

         6          Festsetzung von Zwangsgeld gem. § 22 
                     Abs. 2 SächsVwVG                                      45,00 bis 
                     je angefangene dreiviertel Stunde              max. 1.000,00 

         7          Anwendung der Zwangsmittel 
                     Ersatzvornahme oder unmittelbarer 
                     Zwang gem. §§ 24 oder 25 SächsVwVG     130,00 bis 
                     je angefangene 1,5 Stunde                         max. 1.000,00 

         8          Wegnahme gem. § 27 SächsVwVG             55,00

6                  Bauverwaltung/Liegenschaften          

         1          Neufestlegung/Vergabe einer 
                     Hausnummer                                             32,00

2                  Gewerbe                                                

         1          Erteilung einer Bescheinigung 
                     nach § 15 Abs. 1 GewO

         1.1       Erteilung einer Bescheinigung 
                     zur Gewerbeanmeldung                            28,00

         1.2       Erteilung einer Bescheinigung 
                     zur Gewerbeummeldung                           28,00

         1.3       Erteilung einer Bescheinigung 
                     zur Gewerbeabmeldung                            14,00

         1.4       Erlaubnis zur Aufstellung
                     von Spielgeräten nach § 33c Abs. 1 
                     S1 GewO                                                    60,00 bis 
                     je angefangene Stunde                               max. 560,00

         1.5       Erteilung, nachträgliche Ergänzung 
                     oder Änderung einer Reisegewerbekarte 
                     nach § 55 Abs. 2 der Gewerbeordnung      60,00 bis 
                     je angefangene Stunde                               max. 390,00

         1.6       Festsetzung einer  Messe, einer 
                     Ausstellung, eines Groß-, Wochen-, 
                     Spezial- und Jahrmarktes oder eines 
                     Volksfestes nach § 69 Abs. 1 der 
                     Gewerbeordnung                                       60,00 bis 
                     je angefangene Stunde                               max. 948,00

         1.7       Anmeldung von erlaubnispflichtigen 
                     Gewerben (z. B. Gaststätte)
                     je angefangene halbe Stunde                     30,00

         1.8       Erteilung einer Bescheinigung über 
                     den Empfang einer Anzeige nach 
                     § 2 Abs. 2 SächsGastG (vorübergehendes 
                     Gaststättengewerbe)                                  17,00 bis 
                     je angefangene viertel Stunde                    max. 70,00

3                  Finanzverwaltung                                 

         1          Ersatz einer Hundesteuermarke                8,50

         2          Erteilung einer Unbedenklichkeits-
                     bescheinigung                                            15,50

         3          Erteilung einer Zweitschrift für einen 
                     Steuerbescheid                                           10,00

         4          Erteilung einer Forderungsaufstellung 
                     je angefangene viertel Stunde                    15,50

         5          Erteilung einer Bescheinigung für das 
                     Finanzamt
                     je angefangene viertel Stunde                    15,50

4                  Öffentliche Ordnung und Sicherheit 

         1          Genehmigung für Feuerwerk                    33,00

         2          Genehmigung für Lagerfeuer                     22,00

         3          Genehmigung für Böllerei                          66,00

         4          Fundsachen

                     Fundanzeigen, Aufbewahrung, 
                     Ermittlung des Verlierenden, 
                     Aushändigung 
                     je angefangene halbe Stunde                     25,00

         5          Fundtiere
                     Ergreifung, Verwahrung, Eigentümer- 
                     feststellung 
                     je angefangene halbe Stunde                     45,00
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n  Satzung 
    über die Entschädigung für ehrenamtliche

Tätigkeit (Entschädigungssatzung)

Aufgrund der §§ 4 und 21 der Sächsischen Gemeindeordnung für
den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in gültiger Fassung, in Verbin-
dung mit § 52 Abs. 2 des Gesetzes über Schiedsstellen in den Ge-
meinden des Freistaates Sachsen und über die Anerkennung von
Gütestellen im Sinne des § 794 Abs. 1 Nr. 1 der Zivilprozessord-
nung (Sächsisches Schieds- und Gütestellengesetz – Sächs-
SchiedsGütStG) in gültiger Fassung, hat der Stadtrat der Stadt Ra-
benau in seiner öffentlichen Sitzung am 29.09.2025 folgende Sat-
zung über die Entschädigung für ehrenamtlich Tätige beschlos-
sen: 

§ 1
Entschädigung nach Durchschnittssätzen

(1) Ehrenamtlich tätige Bürger erhalten den Ersatz ihrer notwendi-
gen Auslagen und ihres Verdienstausfalles nach einheitlichen
Durchschnittssätzen. Der Verdienstausfall und die Auslagen sind
hinreichend glaubhaft zu machen.

(2) Der Durchschnittssatz beträgt bei einer zeitlichen Inanspruch-
nahme
bis zu 3 Stunden:                                                        15,00 EUR
von mehr als 3 bis 6 Stunden:                                     25,00 EUR
von mehr als 6 Stunden (Tageshöchstsatz):                35,00 EUR.

(3) Die Entschädigung wird nur nach dem tatsächlichen und not-
wendigerweise für die Dienstverrichtung entstandenen Zeitauf-
wand berechnet.

(4) Die Entschädigung für mehrmalige Inanspruchnahme am sel-
ben Tag darf zusammengerechnet den Tageshöchstsatz nach § 1
Abs. 2 nicht übersteigen.

(5) Soweit sondergesetzliche Regelungen für den Entschädigungs-
satz bestehen, sind diese anzuwenden. Die Entschädigung nach
Abs. 2 findet in diesen Fällen keine Anwendung (z. B. Entschädi-
gung für Angehörige der Freiweilligen Feuerwehr, von Gutach-
terausschüssen, Erfrischungs- und Zehrgelder im Rahmen der
Wahlordnungen).

§ 2
Aufwandsentschädigungen

(1) Stadträte erhalten für die Ausübung ihres Amtes als Aufwands-
entschädigung
a) einen monatlichen Grundbetrag                    von 35,00 EUR
b) ein Sitzungsgeld                                             von 15,00 EUR 
je Stadtratssitzung.
Bei mehreren, unmittelbar aufeinanderfolgenden Sitzungen des-
selben Gremiums wird nur ein Sitzungsgeld gezahlt.

(2) Ehrenamtliche Ortsvorsteher erhalten für die Ausübung ihres
Amtes eine Aufwandsentschädigung gemäß des § 155a Abs. 3 des
SächsBG i.g.F.. 

(3) Mitglieder des Ortschaftsrates erhalten als Sitzungsgeld je öf-
fentlicher Ortschaftsratssitzung 10,00 Euro. 

(4) Beratende Mitglieder in den Ausschüssen - Verwaltungsausschuss
und Technischer Ausschuss – erhalten eine monatliche Aufwands-
entschädigung von 10,00 EUR. Eine Entschädigung entfällt, wenn
ein beratendes Mitglied bereits Stadtrat oder als Ortsvorsteher tä-
tig ist und dafür eine Aufwandsentschädigung erhält.

(5) Der erste ehrenamtliche Stellvertreter des Bürgermeisters erhält
zusätzlich zur Vergütung nach Absatz 1 eine monatliche Auf-
wandsentschädigung von 50,00 EUR.

(6) Der zweite ehrenamtliche Stellvertreter des Bürgermeisters er-
hält zusätzlich zur Vergütung nach Absatz 1 eine  monatliche Auf-
wandsentschädigung von 18,00 EUR.

(7) Für eine länger als 2 Wochen geplante sowie für eine nicht vor-
hersehbare Vertretung des Bürgermeisters erhält der ehrenamt-
liche Stellvertreter neben der unter Absatz 4 genannten Entschä-
digung eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 130,00
EUR/Woche.

(9) Der/die Friedensrichter/in erhält als Aufwandsentschädigung ei-
nen monatlichen Pauschalbetrag in Höhe von 40,00 Euro und
ein Sitzungsgeld in Höhe von 15,00 Euro je Sprechzeit oder Ver-
handlung. Der/die stellvertretende Friedensrichter/in erhält als
Aufwandsentschädigung einen monatlichen Pauschalbetrag von
30,00 Euro und ein Sitzungsgeld in Höhe von 10,00 Euro je
Sprechzeit oder Verhandlung. 

(10) Die Grundbeträge der Aufwandsentschädigung nach den Absät-
zen 1 bis 4 werden vierteljährlich jeweils am Quartalsende ge-
zahlt. Die Aufwandsentschädigung entfällt, wenn der Anspruchs-
berechtigte sein Amt länger als 3 Monate tatsächlich nicht mehr
ausübt, für die über drei Monate hinausgehende Zeit. 

§ 3
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung
in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Entschädigung für ehrenamt-
liche Tätigkeit vom 10.12.2018 außer Kraft.

Rabenau, 30.09.2025

gez. Keilig - Siegel -

2. stellv. Bürgermeister

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen – SächsGemO

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen
sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig
zustande gekommen. 

Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Geneh-

migung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden
sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO
wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,



Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht wor-
den, so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs.4 Satz1 SächsGemO ge-
nannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Rabenau, 30.09.2025

gez. Keilig

2. stellv. Bürgermeister
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n  Satzung 
    zur Aufhebung der Satzung 

über die Entschädigung für ehrenamtliche
Tätigkeit der Friedensrichter

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
(SächsGemO) in  gültiger Fassung hat der Stadtrat der Stadt Rabenau
im öffentlichen Teil seiner Sitzung am 29.09.2025 folgende Satzung
beschlossen:

§ 1
Aufhebung

Die „Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit
der Friedensrichter“ vom 28. Mai 2001, in Kraft getreten am 1. Janu-
ar 2002, wird aufgehoben.

§ 2
Inkrafttreten

Die Aufhebungssatzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

Rabenau, 30.09.2025

gez. Keilig

2. stellv. Bürgermeister

Hinweis nach § 4 Sächsische Gemeindeordnung 

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen
sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig
zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmi-

gung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO

wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist

die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber
der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist 
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat

oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegen-

über der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes,
der die Verletzung begründen soll, schriftlich  geltend ge-
macht worden ist.

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht wor-
den, so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs.4 Satz1 SächsGemO ge-
nannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Rabenau, 30.09.2025

gez. Keilig 

2. stellv. Bürgermeister

n  NEU: Die Bürger-App
für die Stadt Rabenau
und ihre Ortsteile

Ab sofort kostenfrei zum Download im Google Playstore und
App Store von Apple verfügbar! 

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
wir haben eine kostenfreie Bürger-App für Sie entwickeln lassen!
Damit haben Sie aktuelle Neuigkeiten, bevorstehende Veranstal-
tungen und alles Wissenswerte zum Wohnen und (Er-)Leben unse-
rer Gemeinde immer griffbereit auf Ihrem Smartphone oder Tab-
let. Mit meinem integrierten Bürgermeister-Blog halte ich Sie
stets aktuell über meinen Arbeitsalltag auf dem Laufenden! Aktivie-
ren Sie auch die Benachrichtigungsfunktion, um bei wichtigen
Mitteilungen bzw. Notfallsituationen direkt per Push-Benach-
richtigung informiert zu werden. Alle Funktionen sind ohne An-
meldung nutzbar.
Die Rabenau App bietet Ihnen zusätzlich dazu ein vielseitiges In-
formationsangebot und ergänzt die städtische Homepage sowie
das Amtsblatt um ein wichtiges, digitales Kommunikationsmedi-
um. Rabenau wird damit digitaler, offener und serviceorientierter.
Ob für Fundsachen, die Mängelmeldung, Formulare & Anträge, den
Abfallkalender oder lokale Einrichtungen wie Vereine, Kitas und
Schulen – alles Wichtige ist direkt auf dem Smartphone oder  Tab-
let verfügbar. Nicht nur für unsere Gäste ist die App eine großarti-
ge Möglichkeit, um sich über Sehenswertes, Freizeittipps sowie
gastronomische Angebote und Übernachtungsmöglichkeiten zu
informieren. 
Gemeinsam mit dem Förderverein für regionale Entwicklung e. V.
wurde die App erstellt und wird durch die PortUNA Neue Medien
GmbH betrieben. 
Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an Frau Kadner
aus der Tourismus-Information der Stadtverwaltung (E-Mail: touris-
mus@stadt-rabenau.de oder telefonisch unter: 0351 / 6498226).
Laden Sie sie sich jetzt gleich herunter - viel Spaß beim Stöbern und
Lesen!

Thomas Paul, Bürgermeister
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n  Neuaufstellung einer Bank am Feldweg 
in Richtung Rundteil

Im Juni dieses Jahres sind die
Eheleute Paßlack aus den USA
mit Wurzeln aus Dippoldiswal-
de und Dresden an uns heran-
getreten, eine Bank auf dem
Feldweg von der Possendorfer
Straße in Richtung Rundteil mit
dem schönen Blick in die Säch-
sische Schweiz aufzustellen.
Diese wollten die Eheleute
gern spenden. 

Nach Prüfung der Sachlage und
Einholung der Zustimmung des
angrenzenden Grundstücksei-
gentümers wurde die Bank be-
stellt und die Beschilderung in Auftrag gegeben. Unser Bauhof hat
dann Anfang Oktober die Fläche hergerichtet und die Bank aufge-
stellt sowie die gewünschte internationale Beschilderung ange-
bracht. 

Diese Bank lädt nun alle zum Verweilen ein und vielleicht kann
der ein oder andere noch bei schönem Herbstwetter den Blick bis
in die Sächsische Schweiz genießen. 

Bauamt

Nachfolgend noch einige Worte der Initiatoren und Spen-
der der Bank, Familie Paßlack: 

Liebe Anwohner der Stadt Rabenau und Umgebung,
Es kommt wohl nicht oft vor, dass Deutsch-Amerikaner eine Park-
bank in der schönen Umgebung der Stadt Rabenau stiften. Es

n  Volkstrauertag 2025

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

aus Anlass des Volkstrauertages 
am Sonntag, dem 16. November 2025,  

findet

in Oelsa um 10:15 Uhr  
an der „Gedenktafel für die Opfer von Krieg und Gewalt“,
Hauptstr.

in Spechtritz um 11:00 Uhr
am „Denkmal für die Kriegsopfer“ Am Berg/altes Spritzen-
haus 

in Rabenau um 11:45 Uhr  
am „Denkmal für die Kriegsopfer“ am Mühlberg 

eine Feierstunde statt.

Sie haben auch die Möglichkeit, den Gottesdienst in der
Kirche Rabenau um 10:30 Uhr zu besuchen.

Bitte bekunden Sie mit Ihrer Teilnahme an diesen Gedenk-
feiern die Verbundenheit mit den Opfern von Krieg und
Gewalt.

Paul

Bürgermeister

freut uns sehr, dass wir Ihnen hiermit das Entstehen dieser „ver-
rückten“ Idee etwas näher bringen können. Ich bin in Dippoldis-
walde geboren, in Dresden aufgewachsen und habe an der TU
Dresden studiert. Meine Frau stammt aus Magdeburg und wir ha-
ben beide an der TU Dresden promoviert. In den frühen neunzi-
ger Jahren hat es uns in die weite Welt hinausgezogen und wir ha-
ben seitdem die meiste Zeit in Städten quer durch die USA gelebt,
so z. B. in der Nähe von New York City, Phoenix, und seit 2019 San
Francisco. In den letzten Jahren haben wir meinen Vater regelmä-
ßig in Dippoldiswalde besucht und wir haben es geliebt von Dres-
den nach Dipps zu wandern. Dabei ist die Idee entstanden auf ei-
ner Höhe mit einzigartigem Panorama-Ausblick auf die Sächsische
Schweiz in der Nähe der Stadt Rabenau eine Parkbank zu spen-
den. Wir wollten nicht nur eine Stelle zum Verweilen sondern
auch eine etwas internationale Atmosphäre schaffen. Bitte sehen
Sie selbst, ob uns das gelungen ist und helfen Sie die Bank und die
Wegweiser in dieser einzigartigen Umgebung zu erhalten. Wenn
Sie wünschen, denken Sie dabei an den geliebten Menschen den
Sie am meisten vermissen und geben Sie damit „Wish you were
here“, einem großen Lied unserer Generation, Ihre eigene persön-
liche Bedeutung.

Matthias und Gudrun Paßlack  
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n  Öffentliche Beschlüsse der 5. Sitzung 
des Stadtrates am 29. September 2025

Die 5. öffentliche Sitzung des Stadtrates der Stadt Rabenau fand am
Montag, dem 29.09.2025, im Rathaus Rabenau ,,Ratskeller‘‘, Markt 3
in Rabenau statt.
Nach der Eröffnung der Sitzung durch den Bürgermeister, Feststel-
lung der Beschlussfähigkeit, sowie der Prüfung von Anträgen auf Än-
derung der Tagesordnung wurde mit der Bestätigung des Protokolls,
der 4. Sitzung des Stadtrates Rabenau vom 16. Juni 2025 die Tages-
ordnung fortgesetzt. Laut der Tagesordnung wurden anschließend
folgende Beschlüsse gefasst:

Beratung und Beschlussfassung der Ersatzbeschaffung eines
Fahrzeuges (LKW mit Ladekran) für den Bauhof der Stadt Ra-
benau

Beschluss-Nr. 25/2025
Der Stadtrat der Stadt Rabenau beschließt, den Auftrag für die Ersatz-
beschaffung eines Fahrzeuges (LKW mit Ladekran) für den Bauhof
der Stadt Rabenau  an den wirtschaftlichsten Bieter, die Firma Bau-
mechanisierung Dresden GmbH, für 193.077,50 € zu vergeben.

Beratung und Beschlussfassung zur Neufassung der „Satzung
über die Benutzung von Sportstätten der Stadt Rabenau“

Beschluss-Nr. 26/2025
Der Stadtrat der Stadt Rabenau beschließt die Zurückverweisung
des Tagesordnungspunktes zur erneuten Vorberatung im Verwal-
tungsausschuss am 23. Oktober 2025 und zur Wiedervorlage im
Stadtrat am 03.11.2025.

Beratung und Beschlussfassung zur Neufassung der Satzung
über die Erhebung von Verwaltungskosten in weisungsfrei-
en Angelegenheiten (Kostensatzung)

Beschluss-Nr. 27/2025
Der Stadtrat der Stadt Rabenau beschließt die vorliegende Neufas-
sung der Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten in wei-
sungsfreien Angelegenheiten (Kostensatzung) und das Kostenver-
zeichnis (Anlage1).

Beratung und Beschlussfassung zur Neufassung der Satzung
über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (Ent-
schädigungssatzung)

Beschluss-Nr. 28/2025
Der Stadtrat der Stadt Rabenau beschließt die vorliegende Neufas-
sung der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätig-
keit (Entschädigungssatzung).

Beratung und Beschlussfassung zur Aufhebung der Satzung
über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit der Frie-
densrichter         

Beschluss-Nr. 29/2025
Der Stadtrat der Stadt Rabenau beschließt die vorliegende Satzung
zur Aufhebung der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtli-
che Tätigkeit der Friedensrichter vom 28.05.2001.

Rabenau, 30. September 2025

gez. Paul

Bürgermeister

Weihnachten 2025

n  Weihnachten für daheim – 
festlich, regional, einzigartig 

Entdecken Sie unsere liebevoll gestaltete Weihnachtsdekoration mit hei-
mischen Motiven aus unserer Region! Ob Fensterbilder oder Teelicht-
halter – jedes bringt ein Stück Heimat in Ihr Zuhause. Ideal zum Ver-
schenken oder Selbstbehalten – für alle, die unsere Region lieben.
Kleine, hölzerne Baumschmuckanhänger mit den Motiven der Wei-
ßeritztalbahn oder von Rabenau sowie ein 4 cm kleiner Mini-Schwib-
bogen der Weißeritztalbahn eignen sich besonders als kleine Auf-
merksamkeit.
NEU ist in diesem Jahr ein beleuchteter Schwibbogen, der die Stuhl-
bauerstadt Rabenau mit all ihren Ortsteilen repräsentiert:

Fertig montiert ist der Schwibbogen-Bausatz 210 x 150 x 45 mm
groß, beleuchtet mit einer 10er-LED-Minilichterkette und batterie-
betrieben ohne Timer. Er wurde vom Schmiedeberger Service-Ate-
lier exklusiv für die Stadt Rabenau entworfen.
Diesen und alle weiteren Artikel erhalten Sie in der Tourismus-Infor-
mation Rabenau, Markt 3. Einen Überblick und weitere Informatio-
nen über alle Verkaufsartikel finden Sie auf unserer Website:
www.stadt-rabenau.de unter Tourismus und Souvenirs. Wir freuen
uns auf Ihren Besuch!

Tourismus-Information Rabenau

28,– €
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n  Sachbeschädigung und Diebstahl

Sehr geehrte Anwohner, 
Leser und Freunde unserer wunderschönen Heimat,

als beauftragte Firma für das Aufstellen von Schildern zur Kenn-
zeichnung von Landschaftsschutzgebieten (schwarze Eule auf gel-
bem Untergrund), die von der Unteren Naturschutzbehörde Sächsi-
sche Schweiz-Osterzgebirge ausgewiesen wurden, sind wir entsetzt!

Zur Erklärung:

Die neuen Schilder des Land-
schaftsschutzgebiets dienen da-
zu, Bürger und Besucher auf den
erhöhten Schutzstatus aufmerk-
sam zu machen, sie zu sensibili-
sieren und das Gebiet optisch zu
kennzeichnen. 
In einem Landschaftsschutzge-
biet werden besonders wertvol-
le Kulturlandschaften und histo-
rische Landschaftsräume wie
Bach- und Flusstäler, Waldgebie-
te und Wiesen geschützt. Diese
dienen als Lebensraum typi-
scher und geschützter Tier- und
Pflanzenarten sowie land-
schaftsprägender Elemente wie
Teiche, Feldgehölze, Baumrei-
hen, Hecken oder einzelner Bäu-
me. Leider mussten wir schon
nach kurzer Zeit den ersten Van-
dalismus in Form von Aufkle-
bern mit politischen Parolen an-
zeigen.
Kurze Zeit später wurde das nächste Schild am Schulbusch (Vor-
holz) komplett mit der dazugehörigen Eisenstange entwendet. Die
Tat wurde angezeigt.
Wie ein Anwohner berichtete, passierte das gleiche einige Wochen
nach der Beschilderung in Oelsa.
Später wurde ein weiteres Schild am Raschelberg gestohlen und der
Pfahl in Schräglage gebracht. Dieser Schaden wurde durch das Grün-
flächenamt der Stadt Freital festgestellt.
An der König-Alberthöhe fehlt nun das nächste Schild und im Rabe-
nauer Grund wurde das Schild mit Filzstift beschriftet.
So ist in kurzer Zeit ein beachtlicher finanzieller Sachschaden ent-
standen, der zu Lasten der knappen Mittel der Unteren Naturschutz-
behörde und somit auch zu Lasten jedes Bürgers sowie unserer Fir-
ma geht.
Dies ist Diebstahl, dumm und respektlos.

Wir bitten Sie, die Augen offen zu halten, Beschädigungen und Dieb-
stähle der Unteren Naturschutzbehörde zu melden und uns beim
Schutz unserer Heimat zu unterstützen.

In diesem Sinne: Umweltschutz und Naturschutz sind Heimat-
schutz.

Vielen herzlichen Dank und Glück Auf.

Michael Arnold 

(Geschäftsführer Gala- Tiefbau Arnold aus Rabenau)

n  In der Kindertagesstätte 
‚Rabenauer Spatzennest‘ lädt
Halloween zum Gruseln ein

Der Oktober neigt sich langsam dem Ende
zu. Die Tage werden kürzer und trüber …
höchste Zeit, sich endlich wieder schaurig
schön zu verkleiden, zu lichteln und zu
schlemmen am gruselig-lustigen Buffet. Lus-
tige Spielideen zu diesem Thema wurden
schon kreiert. … und das Basteln kommt na-
türlich auch nicht zu kurz, wie hier die Blatt-
gesichter.

Ihr Team der Kindertagesstätte ‚Rabenauer Spatzennest‘

Die Wasserversorgung Weißeritzgruppe GmbH

(WVW GmbH) informiert:

n  Winterfestmachung 
in der Wasserversorgung

Durch Unachtsamkeit und Fahrlässigkeit können im Winter-
halbjahr Frostschäden an der Hausinstallation auftreten. Über
geborstene Leitungen kann unbemerkt kostenpflichtiges Was-
ser abfließen. 
Hinzu kommen Aufwendungen für notwendige Reparaturen
und ggf. die Beseitigung der Wasserschäden. 

Wir bitten alle Grundstückseigentümer und Mieter eindring-
lich, die nachfolgenden Hinweise zu beachten:
1. bei Frostgefahr Türen und Fenster in der Nähe von Wasser-

leitungen sowie Wasserzähleranlagen schließen und erfor-
derlichenfalls sofort instand setzen

2. freiliegende Leitungen, Wasserzähler- und Abstellschächte
an ungeschützten Stellen mit nicht aufsaugendem Material
abdecken und isolieren

3. Wasserleitungen und Wasserzähler in nicht frostfreien
Räumen schützen

4. Sommerleitungen sowie im Winter nicht benötigte frost-
gefährdete Leitungen entleeren

5. Straßenkappen der Hausanschlüsse außerhalb der öffentli-
chen Verkehrsanlagen durchgängig eis- und schneefrei hal-
ten

Bei eingefrorenen Leitungen im Haus (Kundenanlage) ist mit
dem Auftauen ein Installationsunternehmen zu beauftragen,
welches im Installateurverzeichnis der Gesellschaft eingetragen
ist. Informationen zum Installateurverzeichnis können unter
www.wvwgmbh.de/kundenservice/installateurverzeichnis
entnommen werden.
Eingefrorene Wasserzähler und Hausanschlüsse melden Sie
bitte unverzüglich der WVW GmbH unter der Servicenummer
035202 510421.

Vielen Dank für Ihre Mitwirkung und Unterstützung!

Freital, 29.10.2025
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n  Großbrand bedroht Biogasanlage

Am Abend des 24.10.2025 wur-
den wir zusammen mit der Orts-
wehr Lübau gegen 18 Uhr ge-
mäß Einsatzplan auf die Biogas-
anlage Lübau alarmiert. In einem
Sozialtrakt hatte sich eine Ver-
puffung ereignet, mehrere Per-
sonen wurden in dem Gebäude
vermisst. Zusätzlich wurden die
Funken durch den starken Wind
in ein angrenzendes Waldstück
getrieben, welches sich entzün-
dete und die Biogasanlage be-
drohte.
All das bildete ein umfangreiches Szenario für unsere diesjährige Ge-
meindewehrübung. Durch die ersteintreffenden Kräfte wurde das
Stichwort umgehend erhöht und die Ortswehren Spechtritz, Ober-
naundorf, Oelsa und Karsdorf nachalarmiert. Während im Sozialtrakt
eine zügige Menschenrettung und Brandbekämpfung durchgeführt
wurde, konnte die Biogasanlage durch eine massive Riegelstellung
vor dem Waldbrand geschützt werden. 
Im Anschluss fand eine kurze Auswertung statt, zudem wurden wir
von der Dresdner Vorgebirgs Agrar AG zu Köstlichkeiten vom Grill
eingeladen, dies auch als Dank für den Einsatz zum Feldbrand im Juli
in Obernaundorf.
Im Einsatz waren alle Ortswehren der Gemeinde Rabenau mit insge-
samt ca. 60 Einsatzkräften.

Anzeige(n)
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Die DPFA-Regenbogen-Schulen Rabe-
nau mit Grundschule, Oberschule und
Beruflichem Gymnasium laden am
Samstag, dem 15. November 2025, von
10 bis 14 Uhr zum Tag der offenen Tür
ein. 

Die Bildungseinrichtung in freier Träger-
schaft öffnet ihre Türen für alle Interessier-
ten. Besucherinnen und Besucher erhalten
einen umfassenden Einblick in das vielfälti-
ge Bildungsangebot und das besondere
Schulkonzept des Standortes. Unterschiedli-

che Mitmachaktionen, darunter eine Schul-
haus-Rallye, vermitteln lebendige Eindrücke
vom Schulalltag und von der aktiven Schul-
gemeinschaft.  

Die Schulleitung und das pädagogische
Team stehen für Gespräche bereit und er-
läutern, wie das Selbstorganisierte Lernen
an allen drei Schulformen umgesetzt wird.
Dabei wird deutlich, wie die DPFA-Regen-
bogen-Schulen Wissen innovativ vermitteln
und junge Menschen gezielt auf ihre Zu-
kunft vorbereiten.

In der Grundschu-
le laden verschiedene Materialien zum
spielerischen Lernen ein. Auch die The-
menräume des Hortes – darunter Kreativ-,
Bau-, Theater-, Spiele- und Bewegungsraum
– können besichtigt werden.

In den Fachkabinetten der Oberschule wer-
den spannende naturwissenschaftliche Ex-
perimente präsentiert. Zudem stellen Lehr-
kräfte in den sogenannten Lernbüros eigens
entwickelte Materialien vor, die lehrplanre-
levante Inhalte anschaulich und fächerver-
bindend vermitteln.

Das Berufliche Gymnasium berichtet über
den Unterricht und die gezielte Vorberei-
tung auf das Abitur in den Fachrichtungen
Wirtschaftswissenschaft sowie Gesundheit
und Sozialwesen.

Info-Eltern-Abende für die Grundschu-
le, Oberschule und das Berufliche
Gymnasium
Weiterführende Informationen für die El-
tern zukünftiger Grundschüler bietet der 
Info-Eltern-Abend am 27. November 2025.
Die Oberschule informiert am 27. Januar
2026 und das Berufliche Gymnasium am
29. Januar 2026 über das Schulkonzept
sowie den Anmelde- und Bewerbungspro-
zess. 

Weiter Informationen unter 
www.dpfa-rabenau.de. 

Katharina Baumann, 

DPFA-Regenbogen-Schulen Rabenau  

n  Tag der offenen Tür an den DPFA-Regenbogen-Schulen Rabenau 
am 15. November

DPFA Regenbogen-Schule Rabenau

Anzeige(n)

Drei Schulen, ein Standort: An den DPFA-Regenbogen-Schulen in Rabenau lernen Kinder

und Jugendliche in einer aktiven Schulgemeinschaft von der Zuckertüte bis zum Abitur.

Foto: Nils Eisfeld
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n  19. Oktober 2025 der Tag des traditionellen
Handwerks in Rabenau

Wenn das ganze Museum wackelt und der Parkplatz hinterm Rat-
haus überfüllt ist – dann ist sicher wieder der dritte Sonntag im 
Oktober und die Handwerker sind los – die traditionellen….
In bewährter Form vorbereitet, mit viel Unterstützung seitens der
Stadtverwaltung, des Tourismusverband Erzgebirge e.V., des Land-
ratsamtes und zahlreicher Bürger, denen das traditionelle Handwerk
der Region einfach am Herzen liegt, konnte der besucherstärkste
Tag im Jahr wieder zu einem Museumsfest werden. 
Natürlich spielen dabei zahlreiche Gäste eine entscheidende Rolle
für den Erfolg – aber auch die Gemeinschaft der Mitmacher ist
wichtig. Inzwischen gehören viele Menschen zum Team, die gar
nicht in Rabenau wohnen oder Vereinsmitglieder sind. Alle kommen
gern herbei um den Tag des traditionellen Handwerks im Museum
zu unterstützen, sich und ihre Kunst zu präsentieren und Freude zu
haben. 

Das Ehrenamt macht allen Spaß, besonders an so einem Aktionstag.
Ehrenamtliche Arbeit stiftet Sinn, steigert das Wohlbefinden und
verbindet Menschen. Wir konnten allen, Dank finanzieller Unter-
stützung durch das Ehrenamtsbudget unseres Landkreises, ein klei-
nes Präsent überreichen und für das leibliche Wohl der Aktiven sor-
gen. Denn die haben am Sonntag auch reichlich produziert, u.a. jede
Menge Holzspäne, Kuchenkrümel, einen ganzen Eimer voll Kaffee-
satz – vor allem aber viele zufriedene und lachende Gesichter. 

Allen Vorbereitern und Organisatoren, den Bäckerinnen, dem Auf-
bau- und Aufräumteam, den süßen Mädels von der Kaffeebude, dem
Manager vom Mittagsbuffet, den lieben Kassendamen, den Gästebe-
treuern im Museum, dem Team an der Biegemaschine, 
den Fahrern und Transporteuren und natürlich allen vorführenden
Handwerkern möchten wir auf diesem Wege herzlichst für Ihren
Einsatz danken. Großartig – wie Ihr euch engagiert habt. 
Mit 270 gezählten Gästen war der Tag super erfolgreich und alle Mü-
hen haben sich gelohnt!
Wir sehen uns wieder im kommenden Jahr, dann am 20.10.2026.
Gutes Wetter ist schon wieder bestellt, also bleibt alle recht gesund
und fit!   

n  Neue Ausstellung hat begonnen! 
    Gelenka – Mythos und Wirklichkeit seit

19.10.2025 bis 15. März 2026

Die Ausstellung zu einem außer-
gewöhnlichen Stuhltyp und
rund um die Marke „Gelenka“
hat begonnen. Wer einmal in ei-
nem solchen Stuhl sitzen möch-
te, hat jetzt fast 6 Monate lang
die Gelegenheit. Erste Rabenau-
er Bürger haben die Ausstellung
schon besucht und auch Probe-
gesessen.

DEUTSCHES STUHLBAUMUSEUM RABENAU/SA. e. V. 
Lindenstraße 2 · 01734 Rabenau · Telefon 0351 6413611 · Fax 0351 65260611 · E-Mail: kontakt@deutsches-stuhlbaumuseum.de

Tourismusverband    Landkreis 
Erzgebirge e.V.           Sächsische Schweiz-

Osterzgebirge

Liebe Freunde und Vereinsmitglieder, 
Ihr alle wart einfach Spitze und habt dafür gesorgt, dass der Tag des
traditionellen Handwerks 2025 in Rabenau – ein Erlebnis wurde,
was niemand so schnell vergisst. 
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Damals bei uns…

n  „Damals bei uns“ – in eigener Sache

Liebe Leserinnen und Leser unserer Rubrik „Damals bei uns“,

mehrfach wurde uns zugetragen, dass Sie im „Ortsblätt’l“ gern
Anekdoten und Historisches aus unserem Gemeindegebiet lesen
möchten. Daher begannen wir vor genau zwei Jahren mit der neu-
en Rubrik „Damals bei uns“. Es gab viele Geschichten, Themen
und sicherlich auch Unbekanntes. So wurde zum Beispiel über
historische, teils nicht mehr vorhandene, Gebäude, die Entwick-
lung des Sports und der Freiwilligen Feuerwehren oder auch be-
stimmter Lebensbereiche unserer Vorfahren berichtet. Dies alles
war nur möglich durch die großartige Unterstützung und Zuar-
beit aus unseren Vereinen, von engagierten Privatpersonen und
dem Team aus dem Deutschen Stuhlbaumuseum – vielen, vielen
Dank dafür! 

Gute Recherchearbeit benötigt viel Zeit und Engagement und ist
nicht selbstverständlich. Manchmal war es ein Kraftakt. Wir bitten
daher um Verständnis, dass wir die Rubrik nicht mehr in monatli-
cher Regelmäßigkeit anbieten können. Zukünftig wird es unregel-
mäßig nur anlassbezogene Beiträge geben. Melden Sie sich gern an
die Redaktion unter: ortsblatt@stadt-rabenau.de oder Telefon 0351 /
6498230, wenn Sie einen Artikel beitragen möchten.
Wir hoffen, das Lesen hat Ihnen Freude bereitet oder vielleicht so-
gar Erinnerungen hervorgerufen. Vielleicht hat es an mancher Stelle
auch den Blick geschärft um wertzuschätzen, was unsere Vorfahren
geschaffen und aufgebaut haben und wovon wir heute noch zeh-
ren.

Die Redaktion

Vereinsnachrichten

www.stadt-rabenau.de
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n  Die Jürgen-Raabe-Bank 
am Sagenweg

    und ihr Erschaffer

Seit den Vormittagsstunden des
2. Oktobers 2025 können wir
uns in den Hainleiten des Rabe-
nauer Grundes einer neuen Sitz-
gelegenheit erfreuen. Am Sagen-
weg zwischen dem Konrad-
Grüttner-Platz und dem Semmel-
steig steht sie – die Jürgen Raabe
Bank.

Geschaffen wurde sie auf den
Steinfüßen einer seit vielen Jah-
ren verschwundenen Sitzgele-
genheit. Unserem tüchtigen We-
gewart und Vereinsmitglied Jürgen Raabe und Tino Damm vom Ver-
ein der Siedlung Waldfrieden waren die verwaisten Steinsockel
schon länger ein Dorn im Auge und gemeinsam hatte man die Idee,
diesen schönen Platz wieder zum Ausruhen herzurichten. Leider
war es Jürgen nicht mehr vergönnt, diesen Plan mit umzusetzen. Er
verstarb im Sommer. Tino Damm jedoch hielt daran fest. Er richtete
als erstes den halb verschütteten Standort wieder als schönen Ruhe-
platz her. Schließlich gestaltete und sponserte er die Bank auch
selbst. Gerd Köhler vom Verein Siedlung Waldfrieden half ihm dann
bei der Montage. Vielen, vielen Dank! 

In Absprache mit unserem Verein haben wir gemeinsam die alte
neue Sitzgelegenheit am Wegesrand in Erinnerung an unseren fleißi-
gen, nimmermüden Wegewart die Jürgen-Raabe-Bank genannt. 

Mögen sich viele Wanderer beim Ausruhen oder Vorbeilaufen an un-
seren Natur- und Heimatfreund erinnern und die Bank allen viele
Jahre gute Dienste in diesem schönen neuen Design erweisen. 
DANKE!

Kerstin Lißke, 

Heimatverein „Natur- und Heimatfreunde Rabenau“ e.V.

www.heimatvereinrabenau.de

n  Die Mitfahrbank in Oelsa

Wer in Oelsa wohnt, kennt das ja vielleicht: Man ist mit dem Bus un-
terwegs, will nicht erst auf den Anschluss in Dippoldiswalde warten
und steigt deshalb in Rundteil aus. Doch wie weiter? Bis Oelsa ist es
ein Fußmarsch von etwa einer halben Stunde. Da wäre es doch gut,
wenn man ein Stück mitgenommen wird. Dafür hat der Dorfleben
Oelsa e.V. jetzt eine Mitfahrbank aufgebaut. Sie steht am ehemaligen
Feuer-Wachturm in Rundteil, am 29. November wird sie offiziell ein-
geweiht. Wer will, kann bei der Strecken-Eröffnung in Rundteil um
11 Uhr gern dabei sein. Wem der Weg nach oben auf den Berg zu
weit ist, der kommt einfach zur zweiten Mitfahrbank, die am Hafner-
Hof in Oelsa steht. Dort wird die „Mitfahrgesellschaft“ kurz nach elf
Uhr eintreffen und dann gibt es dort noch einen kleinen Umtrunk.
Wer will, kann die Mitfahrbank aber natürlich auch schon vorher
testen.

Dorfleben Oelsa e.V. 

Wir laden alle Junggebliebenen wieder zur

Rabenauer Retro Runde

am
Mittwoch, dem 26. November
recht herzlich ein.

Ort und Zeit wie immer: 15:00 Uhr im ehemaligen Ratskeller.

Bis dahin eine schöne Zeit –
Die Organisatoren

Anzeige(n)
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Gemeinsam mit zahlreichen Gästen aus Nah und Fern haben wir
vom 26.09. bis 28.09.2025  gefeiert und bedanken uns bei allen Ver-
einsmitgliedern, unseren Mädels von der Prinzen-, Jugend- und
Nachwuchsgarde, fleißigen Helfern im Hintergrund, Sponsoren, der
Stadtverwaltung und dem Bauhof Rabenau, der Feuerwehr Rabe-
nau, dem Zeltverleih und Getränkehandel Richter Pretzschendorf,
dem Getränkehandel Miersch Freital, dem Team vom Simply tasty
Freital, allen Schaustellern, dem Security-Team und den Kids von der
Kita „Spatzennest“ Rabenau.
Nach den schönen Sommerwochenenden im September waren zu-
nächst die Wetterprognosen nicht so besonders. Wir hofften aber
trotzdem wenigstens auf ein regenfreies Wochenende. Der „Wetter-
gott“ muss aber irgendwie ein Verbündeter des Rabenauer Fa-
schings sein und bescherte uns ein schönes, teilweise sonniges Fest-
wochenende. 
Um unser Jubiläum gebührend zu feiern begannen die Vorbereitun-
gen bereits Anfang dieses Jahres. Einige Vereinsmitglieder suchten
nach Highlights für den ersten Saisonhöhepunkt. Neben Altbewähr-
tem, wie Bieranstich durch unseren Bürgermeister, Herrn Thomas
Paul, Lampionumzug und Kinder-Disco mit unserer Peggy, Kaffee-
kränz´l, Basteln und Kinderschminken, kleinem Floh- und Kreativ-
markt sowie Vogelschießen gab es auch wieder ein tolles Feuerwerk
am Freitagabend und DJ Emma am Start und unsere Special Guests
Brothers Incognito spielten zur Summer-End-Party auf. Wir hatten
auf ein gut gefülltes Zelt gehofft und waren überwältigt von den vie-
len Gästen. 
Der Samstagnachmittag gehörte wieder den Kindern, Eltern und
Großeltern. Zunächst stimmten die „TRIOLER“ mit beschwingten
Melodien alle auf einen bunten Nachmittag ein. Anschließend zeig-
ten die Kids von der Kita Rabenau ihr Können – ihr wart super…
Natürlich dürfen an diesem Familientag tolle Showtänze unserer
Nachwuchs- und Jugendgarde nicht fehlen. Mit schicken Frisuren
und Dirndl – so zeigten sich unsere Nachwuchstänzerinnen auf der
Tanzfläche und verzauberten alle Anwesenden. Wir danken euch
Mädels und euren drei Trainerinnen. Der große Applaus für die Kita-
Kinder und unseren Nachwuchs durch zahlreiche Eltern, Großel-
tern und Gäste war euer Lohn für die vielen Stunden des Übens und
Trainierens. Macht weiter so!
Am Samstagabend luden wir zum Trachtenfieber ins Festzelt ein.
Passend zum Motto konnten wir viele Gäste im schmucken Dirndl
und Lederhose begrüßen. Ab 20 Uhr heizte die Partyband SOWIESO
mit abwechslungsreicher Musik die Stimmung an und die Tanzflä-
che war stets gut gefüllt. Der Abend verging wie immer viel zu
schnell.
Am Sonntagvormittag gab es wie immer von 11:00 bis 11:11Uhr
Freibier und die Vorbereitungen fürs Vogelschießen begannen. Der
erste Schuss kam pünktlich 13 Uhr von der
Schützenkönigin des vergangenen Jahres –
Peggy Steyer. Nachdem zunächst einige Teile
sehr schnell abgeschossen wurden, zog sich
dann unser Vogelschießen in die Länge und
so manch einem kamen die Erinnerungen
an die letzten beiden Jahre. Da fiel der letzte
und entscheidende Schuss jeweils erst bei
Einbruch der Dunkelheit nach 18:00 Uhr.
Doch im Jubiläumsjahr sollte es nicht so lan-
ge dauern. Gegen 16 Uhr wurde das Herz 
gewechselt und ein spannender Kampf be-
gann. Kurz vor 16:30 Uhr war es dann so-
weit – der letzte Schuss fiel und der neue
Schützenkönig in der 29. Auflage des Vogel-

schießens des Elferrates – Dirk
„Hofe“ Hofmann aus Obernaun-
dorf – stand fest.  Nach Überga-
be des Hauptgewinns kam unse-
rem Schützenkönig eine weitere
Ehre zu teil – er wird unser Prinz
in der 69. Saison. Wir freuen uns
auf dich, lieber Dirk. Nach Gratu-
lation aller Schützen gab es 
natürlich Freibier vom Schützen-
könig. 
Unser 30. OggdobERRfest klang
am zeitigen Abend langsam aus
und wir sagen nochmals DAN-
KESCHÖN an alle Gäste.
Am Montag, 29.09.2025, folgte noch der Abbau und die Reinigung
des Festgeländes und am zeitigen Nachmittag war vom Festgelände
nichts mehr zu sehen.
Wir schauen nun schon wieder nach vorn. Der nächste Höhepunkt
ist der 11.11. – um 18:11 Uhr „stürmen“ wir das Rathaus und der
neue Prinz übernimmt symbolisch den Rathausschlüssel und die
Amtsgeschäfte. Wir laden alle Einwohner und Gäste sowie alle klei-
nen und großen Närrinnen und Narren ab 17:30 Uhr auf den Markt
ein. Neben Glühwein, Bier und Kinderpunsch gibt es auch wieder
Bratwurst vom Grill. Am Samstag, 15.11., feiern wir im Haus des Gas-
tes und laden zum Nachtwäsche-Ball mit kleinem Programm und
Motto-Verkündung ein.
Des Weiteren sind wir natürlich auch auf dem Rabenauer Weih-
nachtsmarkt am 06.12. und 07.12.2025 wieder präsent. Wir freuen
uns auf zahlreiche Gäste.
Faschingstermine:   Samstag, 07.02.2026

Freitag,    13.02.2026 Jugendfasching
Samstag, 14.02.2026
Dienstag, 17.02.2026 Kinderfasching
Samstag, 21.02.2026 

Soweit ein Rückblick auf unser 30. OggobERRfest und die Vorschau
auf die nächsten Highlights. Bis zum nächsten Mal verbleiben wir
mit

Rabenau HELAU!

Elferrat Rabenau e.V. Sachsen –

der Verein, der das ganze Jahr für Stimmung sorgt!

www.elferrat-rabenau.de 

n  30. OggdobERRfest in Rabenau …
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Vereinsnachrichten

n  Ein sportliches Highlight in unserer kleinen
Turnhalle!

Vom 17. bis 19. Oktober 2025 fand in der Turnhalle der SG Oelsa un-
ser Trainingslager statt – drei Tage voller Bewegung, Spaß und sport-
licher Entwicklung.

Ein herzliches Dankeschön geht an unseren Sponsor Adrian
Wiedon, der dieses Wochenende mit dem hochkarätigen Trainer
Zsolt Holló erst möglich gemacht hat.

Der aus Ungarn stammende frühere Nationalspieler war in seiner
aktiven Zeit international erfolgreich und zeitweise unter den Top
100 der ITTF-Weltrangliste geführt. Heute gibt er seine Erfahrung
als Trainer in Deutschland weiter – mit viel Leidenschaft, Geduld
und Begeisterung für den Tischtennissport.

Am Freitag starteten unsere Jugendlichen mit intensiven Technik-
und Taktikeinheiten an sechs Tischen, bevor am Abend die Erwach-
senen – von der 1. bis zur 4. Mannschaft sowie unsere Damen – über-
nahmen.
Der Samstag stand ganz im Zeichen von Technik, Taktik und Team-
geist, während am Sonntag noch einmal voller Einsatz gezeigt wur-
de. Die Fortschritte aller Teilnehmer waren deutlich zu sehen!

Ein besonderer Dank gilt Stephan Schmutzler für die Organisati-
on und Unterstützung vor Ort. Auch unser Trainer Frank Strobel
nahm wertvolle Impulse aus den Einheiten mit.

Wir blicken stolz auf ein gelungenes Wochenende zurück – und freuen
uns schon auf die nächsten sportlichen Highlights der SG Oelsa!

Weitere Berichte, Fotos und aktuelle Informationen rund um unsere
Tischtennis-Abteilung finden Sie Online unter 
www.sg-oelsa-tischtennis.de.

n  Historisches Ergebnis bei der 
Mitteldeutschen Rangliste – 
Qualifikation für das DTTB Top 32!

Am 27.09.25 haben unsere beiden Nachwuchstalente Milena Koh-
ser und Egon Beck bei der U13 Mitteldeutschen Rangliste in Döbeln
ein wahres Ausrufezeichen gesetzt. Mit jeweils 6 Siegen und nur 3
Niederlagen belegten beide am Ende den hervorragenden 4. Platz –
und sorgten damit für das beste Ergebnis in der Vereinsgeschichte
bei einem Turnier dieser Kategorie!

Besonders bemerkenswert: Beide lieferten über die gesamte Rang-
liste hinweg hochklassige und nervenstarke Partien ab, setzten sich
gegen starke Konkurrenz aus den mitteldeutschen Landesverbän-
den durch und überzeugten mit großem Kampfgeist, spielerischem
Können und mentaler Stärke.

Der verdiente Lohn dieser starken Leistungen:

Sowohl Milena als auch Egon haben sich mit ihrem 4. Platz für das
prestigeträchtige DTTB Top 32 Bundesranglistenturnier Jugend 13
qualifiziert. Dieses findet vom 18. bis 19. Oktober 2025 in Biberach
an der Riß statt und versammelt die besten Nachwuchsspielerinnen
und -spieler Deutschlands.

Wir sind unglaublich stolz auf unsere beiden Talente und gratulieren
herzlich zu diesem Meilenstein!

Nun heißt es: volle Konzentration auf die nächste große Herausfor-
derung – und wir drücken schon jetzt beide Daumen für maximale
Erfolge beim Bundesranglistenturnier.

Herzlichen Glückwunsch, Milena und Egon – ihr schreibt
Vereinsgeschichte!

Anzeige(n)
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Informationen

Wir stecken mitten drin, im sogenannten Klimawandel, der in erheblichem Maße durch den
Menschen verursacht wird und spüren die Folgen bereits an extremen Starkniederschlägen,
Hochwassern, Dürren, Stürmen und länger anhaltenden Hitzeperioden. Die Gesellschaft
muss mehr tun, um die Treibhausgase und die globale Erwärmung zu reduzieren. Die Klima-
veränderungen passieren schleichend, gefährden unsere Lebensgrundlage und nicht zu-
letzt, auch unsere Gesundheit. Die Landwirtschaft zum Beispiel hat verstärkt mit Wasser-
und Bodenerosion zu kämpfen, die Gewässer leiden öfter unter Niedrigwasserperioden,
Wasserknappheit wird zunehmend ein Thema und weitreichende Folgen für alle Ökosyste-
me bis hin zum möglichen Aussterben von bis zu 30% aller heimischen Arten drohen. Wir
müssen uns darauf einstellen und rechtzeitige Wege zur Anpassung finden.
Der Landschaftspflegeverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge nimmt sich mit der Infor-
mations- und Beratungsstelle zum Erosions- und Klimaschutz in der LEADER-Region Silber-
nes Erzgebirge, Altkreis Weißeritzkreis insbesondere den Auswirkungen auf die Ökosysteme
und gezielten Maßnahmen für deren Schutz verstärkt an. Individuelle Begleit- und Bera-
tungsangebote für Kommunen, Flächeneigentümer und -bewirtschafter zur Umsetzung ei-
nes regional wirksamen Erosionsschutzes und Milderung der Klimawandelfolgen aber auch
Informationen zur positiven Wirkung kleiner Bausteine, wie z.B. ein insektengerechter Gar-
ten oder Gehölzpflanzungen als Sauerstofflieferant und Kühlespender im Sommer bieten
wir der Bevölkerung an. Sprechen Sie uns gern an.

n  Klimawandel – Was geht mich das an?

Informations- und Beratungsstelle zum Erosions- und 
Klimaschutz in der LEADER-Region Silbernes Erzgebirge

Ausspülung auf einer Ackerfläche nach

Starkregen

Mehr Strukturvielfalt durch eine Hecken-

neuanlage

Blühwiesen im Garten oder auf kommu-

nalen Grünflä chen sind insektenfreund -

lich

Bachrenaturierung innerorts mit Doppel-

funktion – naturnah und erlebbar

Kontakt:

LPV Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e. V.

Ines Thume, Projektmanagement

Alte Straße 13, 01744 Dippoldiswalde

Tel.: 03504-629667, E-Mail: thume@lpv-osterzgebirge.de, www.lpv-osterzgebirge.de

Fotos: LPV Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e.V.

Anzeige(n)
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n  #geht los – Aufruf NextGenE – 
regionales Jugendbudget gestartet

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Am Mittwoch, den 1. Oktober 2025, startete der Aufruf „NextGenE –
regionales Jugendbudget“ im Rahmen des Neulandgewinnerpro-
jekts. Insgesamt stehen 30.000 Euro zur Verfügung, um kreative
und gemeinwohlorientierte Projekte von Kindern, Jugendlichen
und jungen Erwachsenen bis 27 Jahre in der Region „Silbernes Erz-
gebirge“ zu unterstützen. 

Egal ob als Mitglied eines gemeinnützigen Vereins, als Gruppe oder
Einzelperson, es können Projektanträge mit einem Volumen zwi-
schen 250 und 2.000 Euro gestellt werden. Auch nachgewiesene
Gesamtkosten über 2.000 Euro können eingereicht werden, erfor-
dern jedoch einen Eigenanteil von maximal 10 %. Die Antragstellung
erfolgt vom 1. Oktober bis zum 15. Dezember 2025 (12 Uhr)
über das Beteiligungsportal Sachsen. Die Umsetzung der geförder-
ten Jugendprojekte ist bis September 2026 vorgesehen.

Interessierte Einzelpersonen oder Gruppen, die Unterstützung bei
der Antragstellung oder einen Projektpaten suchen, können sich 
jederzeit an das Regionalmanagement unter 
ehrenamt@re-silbernes-erzgebirge.de wenden.

Das Projekt „NextGenE" wird von der LEADER-Region „Silbernes
Erzgebirge“ unterstützt und setzt auf die aktive Teilnahme der loka-
len Jugend: So erfolgt die Auswahl der Projekte durch eine Jugend-
jury, die mehrheitlich aus jungen Menschen bis 27 Jahren besteht.
Sie entscheiden, wie das Budget verteilt wird und welche Ideen fi-
nanziell unterstützt werden. Ein Team von engagierten jungen Men-
schen wird somit den gesamten Prozess in der Jugendjury gestalten
– die Erwachsenen begleiten nur. Dies ist eine Gelegenheit für die
junge Generation, ihre Ideen und Visionen für ihre Region in die Tat
umzusetzen. Die NextGenE-Jugendjury freut sich auf viele span-
nende Projektanträge über das Beteiligungsportal Sachsen.

Mehr Informationen sowie den Förderleitfaden über den QR-Code
und unter 
www.re-silbernes-erzgebirge.de/projekte/neulandgewinner

n  Süßes aus Kartoffel und Kürbis

Wenn die erste Kürbissuppe in der Schüssel dampft und Einku-
scheln auf dem Sofa mit Tee und Decke das warm-wohlige Gefühl
perfekt macht – dann ist wahrhaftig Herbst. Aber Kürbis und auch
die Kartoffel können in Süßspeisen wunderbar verwendet werden,
denn es gibt mehr als die bekannten süßen Kartoffelpuffer aus der
Küche. Wir wollen in unserem kulinarischen Workshop ein paar Re-
zepte ausprobieren und die beiden Gemüse süß in Szene setzen. Ei-
ne gesellige Verkostung wird der Ausklang sein. Bringt ggf. eine Kü-
chenschürze und zwei Frischhalte-Dosen zur Veranstaltung mit. Da
diese Veranstaltung gefördert wird, ist die Teilnahme kostenfrei.

Hinweis: Wir bitten darum, im Fall von Magen-Darm-Erkrankungen
sowie mit Erkältungssymptomen nicht an der Veranstaltung teilzu-
nehmen und uns frühestmöglich abzusagen. Danke für Eure Rück-
sicht!

Datum: 25.11.2025
Zeit: 16:30 – 19:00 Uhr
Ort: Landschaftspflegeverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
e.V., Alte Straße 13, 01744  Dippoldiswalde OT Ulberndorf

Geeignet für: Erwachsene
Referentin: Katja Dollak
Anmeldung: per Online-Formular unter 
https://umwelt.lpv-osterzgebirge.de/veranstaltungen.html

Anzeige(n)
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Geburtstage
vom 07.11. bis 07.12.2025

Gratulationen

n   Rabenau
Frau Müller, Maria am 09.11. zum 85. Geburtstag

Frau Klein, Dagmar am 10.11. zum 70. Geburtstag

Herr Walter, Harald am 29.11. zum 70. Geburtstag

n   Karsdorf
Frau Sellack, Christa            am 20.11. zum 90. Geburtstag

Frau Oertel, Irene am 04.12. zum 90. Geburtstag

n   Lübau
Frau Schmieder, Sonja         am 03.12. zum 90. Geburtstag

n   Obernaundorf
Herr Raubold, Dieter           am 15.11. zum 70. Geburtstag

n   Oelsa
Herr Dietel, Frank am 08.11. zum 70. Geburtstag

Frau Mikitiuk, Christel         am 20.11. zum 70. Geburtstag

Herr Donner, Jürgen           am 24.11. zum 70. Geburtstag

Wir wünschen alles Gute, 
Gesundheit und Wohlergehen.

Kirchennachrichten

Der Begriff „Felsen“ spielt auch in einem weiteren Bibeltext, in der
sogenannten Bergpredigt von Jesus, bei Matthäus im 7 Kapitel, eine
entscheidende Rolle.

Da heißt es inhaltlich:
Jesus sprach: „Ich will euch zeigen, mit wem ich den verglei-
che, der zu mir kommt, auf meine Worte hört und tut, was
ich sage:
Er gleicht einem Mann, der ein Haus baut und dabei so tief
ausschachtet, dass er das Fundament auf Felsengrund legen
kann. Wenn dann das Hochwasser kommt und die Flut ge-
gen das Haus prallt, bleibt es stehen, denn es ist gut gegrün-
det.“

Hier lädt Jesus dazu ein, auf IHN zu bauen, IHM zu vertrauen, im Le-
ben und im Tod auf IHN zu setzen, so wie ein Haus auf felsigem, sta-
bilen Untergrund steht.
Das rechte Haus auf dem Urlaubsfoto verdeutlicht mir dies
nochmals sinnbildlich. Die Flut kann entspannt erwartet werden –
denn man hat sicher, wehrhaft und hoch gebaut.
Was bedeutet dies für mein und hoffentlich auch für Ihr Leben?
Wir als Glaubende dürfen auf diesen oben erwähnten festen Halt
vertrauen.
Wir bleiben standhaft, denn wir sind im Glauben an Gott und im Ver-
trauen auf Jesus gut gegründet.
Erfahrungen, die festen Grund benötigten, musste ich (im Rückblick
durfte ich wohl) schon oft in meinem Leben machen. Stürme der
Krankheit, der Traurigkeit, der Resignation und der Enttäuschung
brachen schon oftmals auf mich ein. Sie bedrohten mich und woll-
ten mir Hoffnung und Zuversicht rauben.
Heute kann ich hier offenen und freudigen Herzens schreiben: Es ist
ihnen nicht gelungen!
Mein Leben, alles was ich bin und habe setze ich im Glauben auf Je-
sus, meinen Fels.  
Der bekannte Liederdichter Paul Gerhart hat im Umfeld des Dreißig-
jährigen Krieges es ähnlich formuliert. „Alles vergehet, Gott aber ste-
het ohn alles Wanken“.

Ich bin sehr dankbar, dass ich mich von Gott gehalten und getragen
wissen darf.
Er ist da! JESUS LEBT! Diese Aussage ist die Grundlage meines und
unseres christlichen Glaubens. In seinem Wort, der Bibel, sagt der
HERR mir zu, dass er mich täglich auf meinem Lebensweg begleitet.
Bei Jesus befinde ich mich auf festem Grund und habe durch IHN
festen Halt.
Die Texte der Bibel spiegeln diese Erfahrung in vielen Berichten von
Menschen wider.
Ähnlich wie die Erbauer des Hauses auf dem Foto, investiere ich da-
her in meine Sicherheit des Glaubens.
Ich persönlich lese täglich einen kleinen, überschaubaren Bibel-Ab-
schnitt und denke über den Inhalt nach. Im Ergebnis lenkt dies zu-
erst mein Denken und letztlich auch mein Handeln. Ich finde in den
aktuell bewegten Zeiten erneut Orientierung und festen Halt an-
hand biblischer Grundsätze und Zusagen. Ich möchte Sie hiermit er-
mutigen! Probieren Sie es doch ebenfalls aus. Was fällt IHNEN zu
dem Bibeltext ein? Worauf bauen Sie Ihr Leben und Ihren Alltag?
Trägt Sie dies in für Sie schweren Zeiten?
Wer mehr von Jesus und Gott, sowie diesem Thema hören möchte,
der kontaktiere mich gern persönlich.

Seien Sie herzlich gegrüßt! Gott behüte Sie! 

Ihr Hans-Ulrich Tews, Gemeindepädagoge

Kirchennachrichten

n  Liebe Leserinnen, liebe Leser,

in diesem Jahr verbrachten wir
unseren Sommerurlaub in den
Bergen Österreichs. Bei einer
unserer Wanderungen wurde
der Weg zu einem steinigen
Pfad. Diesen entlangzugehen
war schwierig und mühselig.
Wir mussten sehr aufpassen uns
nicht zu verletzen oder gefähr-
lich auszurutschen. Endlich ka-
men wir auf felsigem Untergrund zum Stehen und hatten buchstäb-
lich festen Halt unter den Füßen. Noch ein kleines Stück den Berg
hinauf und wir erreichten den Gipfel. Ein herrlicher Ausblick war
der Lohn der Anstrengung. Als ich da oben wieder festen Grund un-
ter den Füßen hatte, erinnerte ich mich an einen Text aus der Bibel
und verstand dabei, was König David in Psalm 18 Vers 47 empfindet,
wenn er schreibt:

„Der HERR lebt! Gelobt sei mein Fels“. (Ps. 18,47).

David bezeichnet Gott als seinen Felsen. Er vergleicht IHN mit dem
Gestein, auf dem ich mich jetzt ebenfalls sicher fühlte. David hatte
erlebt, dass ein Fels ein fester Grund und eine stabile Sache ist, der
nicht (so leicht) erschüttert werden kann.
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Kirchennachrichten

n  Gottesdienstplan 

9. November         Drittletzter Sonntag im Kirchenjahr  Oelsa 09:00 Uhr       Gottesdienst  

Rabenau         17:00 Uhr       Martinsandacht, anschließend Martinsumzug 

       und Beisammensein an der Feuerschale

16. November       Vorletzter Sonntag im Kirchenjahr    Oelsa kein Gottesdienst

Rabenau         10:30 Uhr       Gottesdienst

19. November       Buß- und Bettag Oelsa kein Gottesdienst

Rabenau kein Gottesdienst

23. November       Ewigkeitssonntag Oelsa 10:30 Uhr       Gottesdienst mit Gedenken der Verstorbenen

Rabenau         09:00 Uhr       Gottesdienst mit Gedenken der Verstorbenen

30. November 1. Advent Oelsa 10:30 Uhr       Kirchweih mit Abendmahl

Rabenau         10:30 Uhr       Gottesdienst mit Abendmahl

7. Dezember 2. Advent Oelsa kein Gottesdienst

Rabenau         18:30 Uhr       Adventskonzert

Anzeige(n)
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Veranstaltungskalender für Rabenau und Ortsteile

n November 2025

Sonntag, 09.11.          17:00 Uhr                      Martinsumzug der Kirchgemeinde Rabenau
                                                                  Kirche St. Egidien Rabenau, Markt 8, 01734 Rabenau

Montag, 10.11.          18:00 Uhr                      Heimatabend des Rabenauer Heimatvereins e.V.
                                                                        Hotel Rabennest, Nordstr. 8, 01734 Rabenau

Dienstag, 11.11.        18:11 Uhr                      Sturm aufs Rathaus mit dem Elferrat Rabenau e.V.
                                                                  Markt Rabenau, 01734 Rabenau

Donnerstag, 13.11.    15 bis 17 Uhr                 Plausch & Tausch „Sternebasteln“ in der Bücherei Oelsa
                                                                  Bücherei Oelsa, Hauptstr. 3, 01734 Oelsa

Freitag,14.11.            14:30 bis 17 Uhr            Tag der offenen Tür in der Grundschule Oelsa
                                                                  Grundschule Oelsa, Hauptstr. 71, 01734 Oelsa

Samstag, 15.11.          10:00 bis 14:00 Uhr       Tag der offenen Tür
                                                                        DPFA-Schule,Schulstraße 6, 01734 Rabenau

Samstag, 15.11.          20:00 Uhr                      Faschingsauftakt mit dem Elferrat Rabenau e.V.
                                                                        Saal im Haus des Gastes, Hauptstr. 3, 01734 Oelsa

Sonntag, 16.11.                                                Feierstunde zum Volkstrauertag 
                                                                  10:15 Uhr in Oelsa an der „Gedenktafel für die Opfer von Krieg und Gewalt“, Hauptstraße 
                                                                  11:00 Uhr in Spechtritz am „Denkmal für die Kriegsopfer“ Am Berg/altes Spritzenhaus
                                                                  11:45 Uhr in Rabenau am „Denkmal für die Kriegsopfer“ am Mühlberg

Mittwoch, 19.11.       19:00 Uhr                      Verkehrsteilnehmerschulung, Themen: „Medikamente, Alkohol, Cannabis“
                                                                  Vereinsraum, Schäfereiweg 7, 01734 Karsdorf

Mittwoch, 26.11.       15:00 Uhr                      Rabenauer Retro Runde
                                                                  ehem. Ratskeller Stadtverwaltung Rabenau, Markt 3, 01734 Rabenau

Samstag bis Sonntag, 29.11. bis 30.11.            „Bimmelbahn und Lichterglanz“ entlang der Weißeritztalbahn
                                                                        teilnehmende Bahnhöfe entlang der Strecke der Weißeritztalbahn, 
                                                                        z.B. Haltepunkt Spechtritz und Bahnhof Rabenau

Samstag, 29.11.          14:30 Uhr                      Pyramidenfest in Oelsa
                                                                        Feuerwehrplatz Oelsa, 01734 Oelsa

Sonntag, 30.11.          11:00 Uhr                      Einweihung „Hörgeschichten im Rabenau Grund“ durch den Heimatverein 
                                                                  Bahnhof Rabenau, Bahnhofstr. 25, 01734 Rabenau

Sonntag, 30.11.          14:00 Uhr                      Pyramidenanschub in Spechtritz
                                                                  Pyramidenplatz, Straße Am Berg, 01734 Spechtritz

n Vorschau Dezember 2025

Samstag bis Sonntag, 06.12. bis 07.12.            Rabenauer Weihnachtsmarkt (14 bis 19 Uhr)
                                                                        Markt, 01734 Rabenau

Samstag bis Sonntag, 06.12. bis 07.12.            Öffnung der Modellbahnausstellung des MEC Rabenau e.V. (13 bis 18 Uhr)
                                                                        Markt 7 (Vorderhaus), 01734 Rabenau

Samstag bis Sonntag, 06.12. bis 07.12.            Öffnung Deutsches Stuhlbaumuseum (13 bis 17 Uhr)
                                                                        Deutsches Stuhlbaumuseum, Lindenstr. 2, 01734 Rabenau

Samstag bis Sonntag, 06.12. bis 07.12.            Öffnung Blütenbilder-Atelier Fam. Straßberger (10 bis 18 Uhr)
                                                                        Obernaundorfer Str. 9, 01734 Rabenau

Montag, 08.12.          18:00 Uhr                      Heimatabend des Rabenauer Heimatvereins e.V.
                                                                        Hotel Rabennest, Nordstr. 8, 01734 Rabenau

Mittwoch, 10.12.       14:30 Uhr                      große Seniorenweihnachtsfeier mit dem Bürgermeister
                                                                  Saal, Haus des Gastes Oelsa, Hauptstr. 3, 01734 Oelsa

Donnerstag, 11.12.    15 bis 17 Uhr                 Plausch & Tausch in der Bücherei Oelsa
                                                                  Bücherei Oelsa, Hauptstr. 3, 01734 Oelsa

Sonntag, 14.12.          16:30 Uhr                      Weihnachtskonzert vom Chor der Stuhlbauerstadt Rabenau & Gäste
                                                                  Saal, Haus des Gastes Oelsa, Hauptstr. 3, 01734 Oelsa

Freitag, 19.12.                                                  Wintersonnenwende vom Verein Siedlung Waldfrieden
                                                                        Vereinsgelände Siedlung Waldfrieden, 01734 Rabenau

Samstag, 20.12.                                                Sonnenwendfeier in Karsdorf
                                                                        Festplatz, Schäfereiweg 1 bis 5, 01734 Karsdorf

Sonntag, 21.12.          15:30 Uhr                      Lichterglanz der Feuerwehren Stadt Rabenau 
                                                                  Fahrt durch die Stadt Rabenau und alle Ortsteile 
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